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A. Einleitung

I. Kennzeichen im Internet

1 Der Zugang zu Informationen auf Internet-Websites erfolgt auf zweierlei Weise:
Über die direkte Eingabe einer insbesondere aus der Werbung bekannten „Internet-
adresse“ in das URL-Feld des Internet-Browsers und sich daran anschließenden Auf-
ruf der betreffenden Website oder – wie meist – durch Eingabe eines Suchstichwortes
in eine Suchmaschine, Auswahl eines Links aus der Trefferliste der Suchmaschine und
sich daran anschließenden Aufruf der betreffenden Website. An allen Stellen, dh bei
der Bildung einer „Internetadresse“ und bei ihrer Positionierung in der Trefferliste
der Suchmaschine, aber auch bei der inhaltlichen Gestaltung des Inhalt der Website
können Kennzeichen eine bedeutende Rolle spielen:
–2 Um eine Website von anderen Websites unterscheiden zu können, werden die

technischen Adressen aller Websites in „Namen“ übersetzt, anhand derer sie leich-
ter zu identifizieren sind. Für diese Bezeichnung von Website-Adressen steht
der Begriff „Domainnamen“. Sie sind Gegenstand dieses Kapitels. Kollisionen
mit Kennzeichenrechten können sich aber aus den Bezeichnungen anderer Inter-
net-Präsentationen als Websites ergeben, zB aus Namen von Benutzerkonten in so-
zialen Netzwerken wie „Facebook“ oder „Twitter“.1 Sie sind nicht Gegenstand
dieses Kapitels.

– Um eine Website im uferlosen Internet leichter auffindbar zu machen, werden
Kennzeichen in verschiedenen Formen zum Zwecke einer günstigen Platzierung
in Trefferlisten von Suchmaschinen eingesetzt, um der Suchsoftware eine hohe Re-
levanz der betreffenden Website zu signalisieren und diese an einer prominenten
Stelle in der Trefferliste zu platzieren oder eine Anzeige mit einem Link zu der be-
treffenden Website auszulösen. Für diese Formen der Suchmaschinenoptimie-
rung stehen die Begriffe „Metatags“, „Keyword Stuffing“, „Keyword
Buying“ und „Keyword Advertising“. Sie werden in® Teil 11.1 Rn. 58ff. be-
handelt.

– Um eine Website für Präsentationszwecke, als Verkaufsplattform oder zur Kommu-
nikation zu verwenden, werden die auf der Website dargestellten bzw. behandelten
Personen, Waren oder Dienstleistungen mit ihren Namen oder sonstigen Kennzei-
chen bezeichnet. Für diese Bezeichnung von Personen, Waren oder Dienst-

1 Vgl. KG MMR 2011, 546 – Delphi Weißensee Berlin.


